
Niederschrift 

 

über die 4. Sitzung des Kreistages des Landkreises Merzig-Wadern in der Amts-

zeit 2019-2024 am Montag, 09.12.2019, 17:00 Uhr, im großen Sitzungssaal des 

Kreisverwaltungsgebäudes in Merzig, Bahnhofstraße 44. 

 
 
Vorsitzende: 

Schlegel-Friedrich, Daniela 66663 Merzig    

 
Mitglieder: 
Brüning, Irene CDU 66693 Mettlach    
Gillenberg, Andrea CDU 66687 Wadern    

Gillenberg, Michael CDU 66663 Merzig    
Hoffmann, Andreas CDU 66706 Perl    
Kläser, Axel CDU 66701 Beckingen ab 17:10 Uhr 

Klauck, Michaela, Dr. CDU 66679 Losheim am See ab 17:12 Uhr 
Koch, Lisa CDU 66687 Wadern    
Kost, Judith CDU 66663 Merzig    
Leibig, Michael CDU 66687 Wadern    

Mertes, Alwin CDU 66679 Losheim am See    
Schreiner, Gisbert CDU 66693 Mettlach    
Seiwert, Bernd CDU 66663 Merzig    

Wagner, Frank CDU 66663 Merzig    
Willems, Thorsten CDU 66709 Weiskirchen    
Braun, Gerhard SPD 66701 Beckingen    

Fixemer, Anneliese SPD 66663 Merzig    
Kautenburger, Matthias SPD 66663 Merzig    
Müller, Stefan SPD 66663 Merzig    
Rehlinger, Torsten SPD 66663 Merzig    

Scheid, Stefan SPD 66679 Losheim am See    
Schirrah, Alexander SPD 66706 Perl    

Theobald, Peter SPD 66709 Weiskirchen    

Uder, Hans-Josef SPD 66693 Mettlach    
Weber, Cedric SPD 66687 Wadern    
Laub, Joachim GRÜNE 66679 Losheim am See    

Lessel, Ute GRÜNE 66687 Wadern    
Mayers, Marita GRÜNE 66663 Merzig    
Wilkin, Jonathan GRÜNE 66687 Wadern    
Falkenberg, Immanuel AfD 66679 Losheim am See    

Roth, Karl AfD 66679 Losheim am See    
Engel, Reinhold DIE LINKE 66701 Beckingen    
Tröger, Ewa DIE LINKE 66693 Mettlach    

Altpeter, Bernd FDP 66663 Merzig    

 
Gäste: 
Meiers, Willi 66701 Beckingen    

 
von der Verwaltung: 
Adams, Hans-Albert 66663 Merzig    

Bies, Klaus 66663 Merzig    
Brill, Joachim 66663 Merzig    
Fischer, Kerstin 66663 Merzig    

Görgen, Markus 66661 Merzig    
Gräve, Volker 66663 Merzig    
Gutmann, Doris 66663 Merzig    

Hotz-Schäfer, Rudolf 66663 Merzig    

Jackl, Thomas 66663 Merzig    
Klasen-Bock, Sandra 66663 Merzig    
Klauck, Michael 66663 Merzig    

Klein, Aline 66663 Merzig    
Klein, Peter 66663 Merzig    
Klein, Werner 66663 Merzig    

Klinkner, Antonia 66663 Merzig Protokollführerin 
Kredteck, Stefan 66663 Merzig    
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Kuster, Anja 66663 Merzig    
Mautes, Wolfgang 66663 Merzig    

Michler, Ralf 66663 Merzig    
Potstawa, Melanie 66663 Merzig    
Rauch, Sylvie 66663 Merzig    

Schmitz, Jutta 66663 Merzig    
Scholtes, Stephan 66663 Merzig    
Schroeteler, Bernadette 66663 Merzig    

Wilhelm, Peter 66663 Merzig    
Willkomm, Wolfgang 66663 Merzig    

 

 

 
Tagesordnung: 

 

I. Öffentliche Sitzung 

1 Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 

Vorlage: BV/084/2019 
2 Festsetzung des Investitionsprogrammes für den Planungszeitraum 2019 

- 2023 

Vorlage: BV/085/2019 

3 Festsetzung des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2020 

Vorlage: BV/086/2019 
4 Teilnahme an der Übernahme von Krediten zur Liquiditätssicherung durch 

das Land im Rahmen des Gesetzes über den Saarlandpakt (§ 3 Abs. 4 

des Gesetzes über den Saarlandpakt) 

Vorlage: BV/103/2019 

5 Gewährung eines Zuschusses an die Christliche Erwachsenenbildung e.V. 

Vorlage: BV/106/2019 
6 Satzung über Leistungen und Kostenbeiträge in der Kindertagespflege im 

Landkreis Merzig-Wadern 

Vorlage: BV/119/2019 

7 Ausbauplan Kinderbetreuung 

Vorlage: IV/126/2019 
8 Mitteilungen, Anfragen, Anregungen 

 

 

II. Nichtöffentliche Sitzung 

9 Ausführung des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2020 
Vorlage: PV/087/2019 

10 Einstellung einer Systemischen Beraterin / eines Systemischen Beraters 

für das Projekt Systemische Beratung  von Familien 

Vorlage: PV/125/2019 

11 Zustimmung zur Verlängerung der Amtszeit eines Vorstandsmitgliedes 

der Sparkasse Merzig-Wadern 
Vorlage: BV/023/2019 
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Beginn der Sitzung: 17:00 Uhr 

 

Die Vorsitzende begrüßt alle Anwesenden und stellt fest, dass form- und fristge-
recht eingeladen wurde. Hiergegen ergibt sich kein Widerspruch. Die Beschlussfä-

higkeit ist gegeben. 

 

 

I. Öffentliche Sitzung 
 

1 Erlass der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 

Vorlage: BV/084/2019 

  

Folgende Erläuterungen lagen vor: 

 

Der Entwurf des Kreishaushaltes für das Haushaltsjahr 2020 ist den Mit-
gliedern des Kreistages vor den beratenden Sitzungen des Kreisausschus-

ses (KA) zugegangen. Die Bürgermeister erhielten anlässlich der Bürger-

meisterdienstbesprechung den Entwurf einschl. der Erläuterungen und des 

Entwurfs des Stellenplanes. 

Mit dem Haushaltsentwurf 2020 haben sich die zuständigen Gremien wie 
folgt befasst: 

 20.10.2019: Sitzung des Bildungsbeirates; 

 23.10.2019: Schuletat durch die Schulkommission; 

 12.11.2019: Etat des Jugendamtes durch den Jugendhilfeaus-

schuss; 

 04.11.2019 und 18.11.2019: Sitzung des KA; 
 

Unverzüglich nach der 2. Sitzung des Kreisausschusses wurden die kreis-

angehörigen Städte und Gemeinden ausführlich über die wichtigsten Eck-

werte und Daten des Kreishaushaltsentwurfes 2020, entsprechend der Ver-

einbarung zwischen dem Saarländischen Städte- und Gemeindetag und 
dem Landkreistag Saarland, informiert. Das Informationsschreiben vom 

19.11.2019 ist als Anlage 1 diesen Erläuterungen beigefügt.  

 

Bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung dieser Erläuterungen sind bei der 

Kreisverwaltung keine Stellungnahmen der Kommunen eingegangen. 
Falls noch Stellungnahmen eingehen, werden Ihnen diese nachgereicht 

bzw. zur Kreistagssitzung vorgelegt. 

 

Gegenüber dem Haushaltsentwurf für 2020 (incl. Veränderungsliste zur 2. 

KA vom 18.11.2019) ergaben sich in den KA-Sitzungen Änderungen; s. 

Anlage 2. 
 

Der voraussichtliche Umlagesatz beträgt z.Zt. 50,5906 v.H. der voraus-

sichtlichen Umlagegrundlagen. 

 

Der Betrag der festzusetzenden Kreisumlage berechnet sich wie folgt: 
 

Umlagerelevante Erträge: 44.218.109 € 

Umlagerelevante Aufwendungen: 110.463.128 € 

Zwischensumme: 66.245.019 € 

Angerechneter Überschuss Vorjahre -3.780.553 € 
Geplante Tilgung 2020 +3.550.000 € 

Kreisumlage: 66.014.466 € 
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Die voraussichtlichen Umlagebeträge der kreisangehörigen Kommunen 

können Sie der beigefügten Übersicht entnehmen (Anlage 3). 

 

Die im Entwurf der Haushaltssatzung aufgeführten Beträge des Ergebnis-

haushaltes ergeben sich aus: 
 

Ertrag: 

aus lfd. Verw.tätigkeit 45.214.448 € 

aus Finanzerträgen 562.120 € 

Kreisumlage 66.014.466 € 
Gesamtbetrag der Erträge 111.791.034 € 

 

Aufwand: 

aus lfd. Verw.tätigkeit/AO-Aufw. 114.485.101 € 

aus Finanzaufwendungen  660.000 € 
Gesamtbetrag der Aufwendungen 115.145.101 € 

 

Saldo: (s. Gesamtergebnisplan) -3.354.067 € 

 

Darstellung des jahresbezogenen Ergebnisses: 
 

Saldo: (s. Gesamtergebnisplan) -3.354.067 € 

Angerechneter Überschuss +3.780.553 € 

Summe: (s. § 5 der Satzung) 426.486 € 

 

Kontrollrechnung 
Abschreibungen (AfA) - 4.681.973 € 

Erträge aus Sonderposten (SOPO) 1.558.459 € 

Tilgung 3.550.000 € 

  426.486 € 

 
Nach § 4 Abs. 2 Kommunalfinanzausgleichsgesetz ist anstelle der AfA/Sopo 

die Tilgung in den Umlagebetrag einzurechnen. Geplant ist ein buchhalte-

rischer „Gewinn“ von rd. 426 T€. Die tatsächliche Summe kann sich erst 

aus der Jahresrechnung 2020 ergeben (s. § 189a Abs. 2 KSVG). 

Die Verpflichtung zur Bildung/Auflösung von Pensions- und Beihilferück-
stellungen ist durch eine Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung ab 

dem Jahr 2019 entfallen. 

 

Ein Überschuss aus Vorjahren ist nach § 189a Abs. 3 KSVG in den Umla-

gebedarf einzurechnen, der Minderertrag ist dann mit dem Jahresergebnis 

zum Ausgleich des Ergebnisvortrags zu verrechnen. Aus den Jahresergeb-
nissen 2016, 2017 und 2018 ist ein Betrag von 3.781 T€ eingeplant. 

 

Als Anlage 4 ist ein Entwurf der Haushaltssatzung beigefügt. 

Die Übersicht über die Ausgaben nach § 19 a KFAG („Freiwillige Ausgaben“) 

wurde bereits mit dem Entwurf übersandt. 
 

In der Anlage 5 sind die haushaltsrechtlichen Vermerke und die intern 

gebildeten EDV-Budgets, die nach § 19 Abs. 2 KommHVO übertragen wer-

den können, dargestellt. 

 
Die Finanzplanung bis zum Jahr 2023 wurde an die Veränderungsliste an-

gepasst. 
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Sollten sich bis zur Kreistagssitzung neue Erkenntnisse ergeben oder wei-

tere relevante Änderungen der Planansätze notwendig erscheinen, werden 

Ihnen diese nachgereicht bzw. zur Kreistagssitzung vorgelegt. 

  

In das Ratsinformationssystem wurden folgende Stellungnahmen der 
Städte und Gemeinden eingestellt: 

 

Stellungnahme der Gemeinde Weiskirchen vom 28.11.2019 

Stellungnahme der Stadt Wadern vom 03.12.2019 

Stellungnahme der Stadt Merzig vom 03.12.2019 
Stellungnahme der Gemeinde Mettlach vom 05.12.2019 

Stellungnahme der Gemeinde Beckingen vom 28.11.2019 

 

 

Beschluss: 
23 JA-Stimmen 

5 NEIN-Stimmen 

4 ENTHALTUNGEN 

(Mitglied Leibig hat nicht an der Abstimmung teilgenommen.) 

 
Der Kreistag beschließt – unter Berücksichtigung der Veränderungsliste 

vom 19.11.2019 - folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020: 

 
§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird festgesetzt 

 
1. im Ergebnishaushalt mit 

 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 111.791.034 Euro 

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 115.145.101 Euro 

im Saldo der Erträge und Aufwendungen auf -3.354.067 Euro 
 

2. im Finanzhaushalt mit 
 

den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 4.040.750 Euro 
den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 6.714.654 Euro 

dem Saldo aus Investitionstätigkeit auf - 2.673.904 Euro 
 

den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.673.904 Euro 

den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf       3.550.000 Euro 
dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit auf -876.096 Euro 

 
 

 
§ 2 

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen wird festgesetzt auf 2.673.904 
Euro. 

 

§ 3 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 

890.000 Euro. 
 

§ 4  
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 

20.000.000 Euro. 
 

§ 5  

Eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage wird auf 426.486 Euro festgesetzt. 
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§ 6  
Der Umlagesatz wird auf 50,5906 v.H. der Umlagegrundlagen festgesetzt. 

Umlagegrundlagen sind die Finanzkraftmesszahlen (§ 10 KFAG) erhöht um 85 v.H. 
der Schlüsselzuweisungen B und C im Ausgleichsjahr und gekürzt um den Anteil 

an der Finanzausgleichsumlage. 
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2 Festsetzung des Investitionsprogrammes für den Planungszeit-

raum 2019 - 2023 

Vorlage: BV/085/2019 

  

Folgende Erläuterungen lagen vor: 
 

Der Entwurf des Investitionsprogrammes wurde am 29.10.2019 für alle 

Kreistagsmitglieder in das Ratsinformationssystem eingestellt.  

 

Auf die beigefügte Veränderungsliste wird verwiesen.  
  

  

Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag stimmt dem von Seiten der Verwaltung vorgelegten Investi-

tionsprogramm 2019-2023 – einschließlich der in der Anlage genannten 
Änderungen zu. 

 

  

  Beschluss: einstimmig  

Der Kreistag stimmt (bei 2 ENTHALTUNGEN) 
dem von Seiten der Verwaltung vorgelegten 

Investitionsprogramm 2019-2023 – ein-

schließlich der in der Anlage genannten Än-

derungen zu. 

(Mitglied Kautenburger hat nicht an der Ab-

stimmung teilgenommen.) 
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3 Festsetzung des Stellenplanes für das Haushaltsjahr 2020 

Vorlage: BV/086/2019 

  

Folgende Erläuterungen lagen vor: 

 
Der Entwurf des Stellenplanes für das Jahr 2020 wurde am 31.10.2019 für 

alle Kreistagsmitglieder in das Ratsinformationssystem eingestellt.   

 

  

Beschlussvorschlag: 
Der Kreistag beschließt den von Seiten der Verwaltung vorgelegten Stel-

lenplan für das Jahr 2020. 

 

  

 
  Beschluss: einstimmig  

Der Kreistag beschließt den von Seiten der 

Verwaltung vorgelegten Stellenplan für das 

Jahr 2020. 

(Mitglied Kautenburger hat nicht an der Ab-
stimmung teilgenommen.) 

 

 

 

  



- 9 - 

4 Teilnahme an der Übernahme von Krediten zur Liquiditätssiche-

rung durch das Land im Rahmen des Gesetzes über den Saarland-

pakt (§ 3 Abs. 4 des Gesetzes über den Saarlandpakt) 
Vorlage: BV/103/2019 

  
Folgende Erläuterungen lagen vor: 

 

Der Landtag des Saarlandes hat am 30.10.2019 das Gesetz Nr. 1977 zur 

nachhaltigen Sicherstellung der finanziellen kommunalen Handlungsfähig-

keit im Rahmen des Saarlandpaktes beschlossen. 
Nach § 3 Abs. 1 des o.a. Gesetzes übernimmt das Land von den Kommu-

nen Liquiditätskredite im Gesamtvolumen von 1 Milliarde Euro. 

Bei den Gemeindeverbänden gelten noch nicht abgedeckte Fehlbeträge aus 

abweisbaren Ausgaben als strukturelle Liquiditätskredite. 

Aufgrund des § 3 Abs. 4 des o.a. Gesetzes ist eine formelle Teilnahmeer-
klärung gegenüber dem Ministerium für Finanzen und Europa spätestens 

zum 30.06.2020 erforderlich. Anschließend wird dann eine Übernahmever-

einbarung abgeschlossen. 

Der Landkreis Merzig-Wadern hat von dem ursprünglich ausgelaufenen 

Fehlbetrag von 5.219.939,02 € bisher 1.050.000 € auf die Gemeinden um-
gelegt. Somit verbleibt ein Betrag von 4.169.939,02 €.  

  

 

Finanzielle und personelle Auswirkungen: 

Nach noch nicht abschließend festgestellten Berechnungen des Landes 

übernimmt das Land vom Landkreis Merzig-Wadern voraussichtlich 
2.033.396 Euro. 

Auf die kreisangehörigen Kommunen müssten dann im Laufe der Zeit noch 

2.136.543,03 Euro umgelegt werden. 

 

  
Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag beschließt die Teilnahme des Landkreises Merzig-Wadern an 

der Übernahme des nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 1977 errechneten 

Betrages durch das Land und beauftragt die Landrätin mit den weiteren 

Schritten. 
 

  

 

  Beschluss: einstimmig  

Der Kreistag beschließt die Teilnahme des 

Landkreises Merzig-Wadern an der Über-
nahme des nach § 3 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 

1977 errechneten Betrages durch das Land 

und beauftragt die Landrätin mit den weite-

ren Schritten. 

(Mitglied Kautenburger hat nicht an der Ab-
stimmung teilgenommen.) 

 

 

 

 
  



- 10 - 

5 Gewährung eines Zuschusses an die Christliche Erwachsenenbil-

dung e.V. 

Vorlage: BV/106/2019 

  

Folgende Erläuterungen lagen vor: 
 

Seit dem Jahr 1990 gewährt der Landkreis Merzig-Wadern anerkannten 

Einrichtungen in der Erwachsenenbildung wie Christliche Erwachsenenbil-

dung (CEB), Volkshochschule im Landkreis Merzig-Wadern (VHS), Katholi-

sche Erwachsenenbildung (KEB) und SaarLandFrauen - Landfrauen Bil-
dungseinrichtung Zuschüsse zur Erwachsenenbildungsarbeit. 

 

Die vom Landkreis Merzig-Wadern zur Verfügung gestellten Haushaltsmit-

tel wurden um 10 % gekürzt, so dass ab 2016 insgesamt ein Betrag in 

Höhe von 26.100 € zur Verfügung gestellt wurde. Dieser wird jedes Jahr 
gemäß einem festgelegten Verteilungsschlüssel ausgezahlt. Für das Jahr 

2019 erhielt die CEB 7.988 € (VHS 11.207 € und KEB 6.905 €). 

 

In der Sitzung des Bildungsbeirates des Landkreises Merzig-Wadern wurde 

am 17.09.2018 um Bereitstellung der Mittel für die Christliche Erwachse-
nenbildung im Kreishaushalt für das Jahr 2019 unter TOP 5 gebeten: 

 

Folgende Erläuterungen lagen dem Bildungsbeirat hierzu vor: 

 

     2019 

a) Sachkonto 531824 – Zuschuss zur 
Erwachsenenbildung (Stunden) 

Gesamt zur Verfügung – 26.100 € 

davon Anteil CEB in 2018 – 7.961 €    7.961 € 

 

b) Konto 531826 – Zuschuss zur 
Erwachsenenbildung (Institution)  33.000 € 

      

  40.961 € 

 

 
Der Bildungsbeirat hat in seiner Sitzung am 17.09.2018 (bei einer 

Enthaltung) der Beschlussvorlage zugestimmt.  

 

 

Der Haushaltsplan 2019 und die Jahresabschlüsse für die Jahre 2016 und 

2017 sind als Anlage beigefügt. Das Kreisrechnungsprüfungsamt hat den 
Zuschussantrag der CEB Akademie einschließlich Anlagen auf Übereinstim-

mung mit den Angaben in den „Berichten über die Prüfung der Jahresab-

schlüsse 2016 und 2017 der CEB e.V. Merzig“ geprüft. Der Prüfvermerk 

vom 24.08.2018 ist ebenfalls als Anlage beigefügt. 

 
Die Verwaltung bittet um Ermächtigung, die Auszahlung der Mittel in Höhe 

von 33.000 € vornehmen zu können. Bei Produkt 250 20 100 (Förderung 

von VHS, Musikschule und Museen, Kulturpflege) stehen 33.000 € bei Kos-

tenstelle 531826 (Zuschuss an die CEB – Haushalt Seite 75) zur Verfügung. 

Die Erteilung des Zuwendungsbescheides erfolgt auch künftig unter dem 
Vorbehalt, dass eine Jahresrechnung mit dem entsprechenden Prüfungs-

vermerk vorgelegt wird. Sollte sich ein Überschuss ergeben, wird dieser 



- 11 - 

auf eine evtl. Zuschussgewährung für das folgende Jahr angerechnet bzw. 

zurückgefordert. 

   

  

Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag stimmt anstelle des Kreisausschusses der vorgelegten Be-

schlussvorlage zu. 

 

  

Die Mitglieder Kost und Seiwert nehmen aufgrund § 27 KSVG – Mitwir-
kungsverbot bei Interessenwiderstreit – weder an der Beratung noch an 

der Abstimmung teil. 

  

  

  Beschluss: einstimmig  
Der Kreistag stimmt anstelle des Kreisaus-

schusses der vorgelegten Beschlussvorlage 

zu. 
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6 Satzung über Leistungen und Kostenbeiträge in der Kindertages-

pflege im Landkreis Merzig-Wadern 

Vorlage: BV/119/2019 

  

Folgende Erläuterungen lagen vor: 
 

Der Vorstand des Landkreistages Saarland hatte die Jugendämter der 

Landkreise und des Regionalverbandes Saarbrücken beauftragt, eine Sat-

zung über Leistungen und Kostenbeiträge für die Kindertagespflege zu er-

arbeiten. Die Kindertagespflege soll mit Blick auf das Gute-Kita-Gesetz und 
die Änderung des SKBBG analog behandelt werden. Zur gleichwertigen Be-

handlung der Kinderbetreuung in Einrichtungen und der Kindertagespflege 

sollen finanzielle Entlastungen der Eltern im Zuge der Umsetzung des 

Gute-Kita-Gesetzes auch auf die Kindertagespflege ausgeweitet werden. 

Die Elternbeiträge sollen daher analog zur Entwicklung im Bereich der Kin-
dertageseinrichtungen in mehreren Schritten bis 2022 abgesenkt werden.   

 

Der Kostenbeitrag der Erziehungsberechtigten betrug bis einschließlich 

31.07.2019 für eine Betreuungszeit ab 40 Stunden pro Woche maximal 

350,00 € pro Monat. Entsprechend den tatsächlichen Betreuungsstunden 
wurde der maximale Kostenbeitrag anteilig verringert. Im Zuge der Um-

setzung des Gute-Kita-Gesetzes im Saarland im Bereich der Kindertages-

pflege beträgt der Kostenbeitrag gemäß §§ 4 und 5 der Satzung ab 

01.08.2019 maximal 300,00 €. Der maximale Kostenbeitrag verringert 

sich weiterhin entsprechend den tatsächlichen Betreuungsstunden. Die 

Höhe des Kostenbeitrages soll jährlich nach Abstimmung mit allen örtlichen 
Jugendhilfeträgern im Saarland  fortgeschrieben werden.  

 

Weiter wurde in die Satzung eine Geschwisterregelung aufgenommen. Ge-

mäß    § 5 Abs. 4 der Satzung verringert sich der Kostenbeitrag für das 

zweite und jedes weitere kindergeldberechtigte Kind in der Familie um je-
weils 25 Prozent. 

   

Finanzielle und personelle Auswirkungen: 

Die Mindereinnahmen durch den gesenkten Kostenbeitrag betragen ca. 

25.000,00 €.  
 

  

Beschlussvorschlag: 

Der Kreistag stimmt der vorliegenden Satzung über Leistungen und Kos-

tenbeiträge in der Kindertagespflege im Landkreis Merzig-Wadern zu.  

 
  

 

  Beschluss: einstimmig  

Der Kreistag stimmt der vorliegenden Sat-

zung über Leistungen und Kostenbeiträge in 
der Kindertagespflege im Landkreis Merzig-

Wadern zu.  

(Mitglied Seiwert hat nicht an der Abstim-

mung teilgenommen.) 
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7 Ausbauplan Kinderbetreuung 

Vorlage: IV/126/2019 

  

Folgende Erläuterungen lagen vor: 

 
In Anbetracht des erforderlichen Ausbaus der bedarfsgerechten Kinderbe-

treuung erstellt das Kreisjugendamt jährlich einen Ausbauplan.  

 

Der beigefügte Ausbauplan 2019 bietet einen Überblick über die aktuelle 

Angebotsstruktur der Kindertagesbetreuung in den Kindertageseinrichtun-
gen und der Kindertagespflege im Landkreis Merzig-Wadern und dient als 

Datengrundlage für den weiteren Ausbau der Betreuungsstruktur. 

 

  

 
Die Mitglieder des Kreistages nehmen den Ausbauplan zur Kenntnis.  
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8 Mitteilungen, Anfragen, Anregungen 

   

 

 

 
Ende der Sitzung: 19:40 Uhr 

 

Die Vorsitzende:  Die Mitglieder:  Die Schriftführerin: 

 

 
 

    

Schlegel-Friedrich 
Landrätin 

 Gillenberg, A.  Klinkner 
Kreisangestellte 

 

 

 

    

  Rehlinger   

 

 
 


